Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)

Wertpapierfirmen (Version 2.0)

1. Definitionen
2. Parteien

2.1 Segment als Vertragspartner (EAS-S)
2.2 Segmentteilnehmer (ST)

3. Vertragsdauer

3.1 Beginn

3.2 Kindigung

3.3 Ende

3.4 Mitteilung an die FMA

4. Gebiihren und Beitrage

4.1 Allgemein

4.2  Eintrittsgebiihr

4.3 Verwaltungsgebihr

4.4 Beitrdge und Sonderbeitrage

4.5 Beitragsermittlung und Meldepflichten

4.6  Falligkeit und Verzug

4.7 Verwendung der Gebiihren und Beitrage
4.8 Gebilhren und Beitrage bei Kiindigung

5. Deckungsumfang sowie Ermittlung der

erstattungsfahigen und gedeckten
Anlegerforderungen durch den ST

5.1 Deckungsumfang
5.2 Berechnung

5.3  Feststellung der Forderung gegeniiber ST

5.4 Befriedigung von Riickgriffsanspriichen

6. Pflicht zur Zusammenarbeit und
Informationserhebung

7. Gesetzliche Informationspflichten

8. Geheimhaltung und Datenschutz

Ao v Lt B B B B BB WW W W WN NN

00O N o o o

10
10

9.1
9.2
10.

11.

12,

12.1
12.2
12.3
13.

Vertragsanderung

Generelle Vertragsanderungen
Anderung der AVB
Veroffentlichungen

Mitteilungen zwischen dem
Segmentteilnehmer und dem EAS-S

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Anwendbares Recht

Gerichtsstand

Schiedsverfahren fiir ST bei Einwanden

Sonstige Vertragsbestimmungen

10
10
11
11

11
11
11
11
11
12


http://www.eas-liechtenstein.li/

Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) - Wertpapierfirmen

1. Definitionen

(1) Fur diese Allgemeinen Vertragsbedingungen
und den Anschlussvertrag gelten die jeweils gelten-
den gesetzlichen Begriffsbestimmungen sowie:

a. Anlagen: Gelder oder Finanzinstrumente, die ein
Anleger in Zusammenhang mit erbrachten oder
vertraglich vereinbarten, von der FMA ihrer Zu-
lassungskategorie nach bewilligungspflichtigen
Wertpapierdienstleistungen des ST anvertraut
hat und bezliglich welcher gegen den ST ein kon-
kursrechtliches Ab- oder Aussonderungsrecht
auf Basis eines Wertpapierdepotvertrages be-
steht oder bestehen wiirde, ware der Vertrag
ordnungsgemass abgewickelt worden.

b. Anleger: Personen, die Forderungen aus Anla-
gen gegen den ST haben, vorbehaltlich Art. 39
Abs. 4 EAG.

c. AVBs: Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen.

d. EAG: Gesetz vom 27. Februar 2019 uber die Ein-
lagensicherung und Anlegerentschadigung bei
Banken und Wertpapierfirmen (Einlagensiche-
rungs- und Anlegerentschadigungsgesetz).

e. EAS-System: Das Anlegerentschadigungssystem,
das durch diese Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen, den Teilnahmevertrag und die internen Re-
gelungen der Einlagensicherungs- und Anleger-
entschadigungs-Stiftung SV besteht.

f. EAS-S: Das Segment der Einlagensicherungs- und
Anlegerentschadigungs-Stiftung SV, flir welches
der Teilnahmevertrag abgeschlossen wird bzw.
die Stiftung, die im Rahmen des betreffenden
Segments handelt. Entschadigungsanspruch:
Anspruch des. Anlegers auf die gesetzliche De-
ckungssumme im Entschadigungsfall, sofern die
Anlage nach Art. 38 EAG erstattungsfahig ist.

g. Entschadigungsfall: liegt vor, wenn der ST aus ei-
nem der in Art. 36 Abs. 1 genannten Griinde
nicht nur vortbergehend nicht in der Lage ist,
seinen Verpflichtungen aus den Forderungen
der Anleger nachzukommen.

h. EWR: Der durch das Abkommen vom 2. Mai
1992 liber den Europadischen Wirtschaftsraum in
der jeweils geltenden Fassung gebildete Europa-
ische Wirtschaftsraum.

i. Finanzinstrumente: Die in Anhang 1 Abschnitt C
WPFG aufgefiihrten Instrumente.

j.  FMA: Die liechtensteinische Finanzmarktauf-
sicht gemass FMAG.
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k. gedeckte Anlegerforderungen: Eine erstattungs-
fahige Forderung eines Anlegers, fiir die gemass
Art. 2 Abs. 1 Ziff. 12 EAG Deckung durch das EAS-
S besteht, bis zur maximalen Deckungssumme
pro Anleger. Nicht zu den gedeckten Anlegerfor-
derungen gehoren solche, hinsichtlich welcher
nur ein Beratungsmandat besteht (Anlagebera-
tung).

. maximale Deckungssumme pro Anleger:
CHF 30'000.-- oder Gegenwert in einer anderen
Wahrung.

m. ST: Der Segmentteilnehmer. Gemass Art. 13 der
EAS-Statuten sind dies Wertpapierfirmen mit ei-
ner Bewilligung der FMA sowie inlandische
Zweigniederlassungen solcher Unternehmen
mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat,
die Wertpapierdienstleistungen nach Anhang 1
Abschnitt A Wertpapierfirmengesetz (WPFG) er-
bringen.

n. Segmentreglement: Reglement der EAS liber die
Rechte und Pflichten der ST im entsprechenden
EAS-S.

(2) Soweit eine in diesen AVB vorgenommene Be-
griffsbestimmung Uber eine zuldssige Konkretisie-
rung der gesetzlichen Definition hinausgeht oder
von dieser abweicht, geht die gesetzlichen Be-
griffsdetermination vor.

2. Parteien

2.1 Segment als Vertragspartner (EAS-S)

(1) Die Einlagensicherungs- und Anlegerentschadi-
gungs-Stiftung SV (EAS) ist eine segmentierte Ver-
bandsperson im Sinne der Art. 243 ff. PGR. Die Seg-
mente sind:

"Banken" fur Banken nach dem BankG

o

b. "Wertpapierfirmen" fir Wertpapierfirmen nach
dem WPFG

c. "Vermogensverwalter" fiir Vermogensverwal-
tungsgesellschaften nach dem VVG

d. "Verwaltungsgesellschaften/AIFMs" fur Verwal-
tungsgesellschaften nach dem UCITSG und Ma-
nager flir alternative Investmentfonds nach dem
AIFMG, sofern diese (iber eine Bewilligung zur
individuellen Portfolioverwaltung verfiigen.

(2) Der Teilnahmevertrag wird immer und aus-
nahmslos durch das EAS-S beschrankt auf und im
Rahmen allein jenes Segmentes nach Abs. (1) ge-
schlossen, hinsichtlich welchem der Segmentteil-
nehmer von der FMA lizenziert ist. Unter keinen
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Umstanden ist der Teilnahmevertrag so auszulegen,
dass er im Namen des Kerns oder mehrerer Seg-
mente geschlossen wurde oder diese ganz oder teil-
weise dafir haften. Auf Art. 6 der Statuten wird ver-
wiesen.

(3) Diese AVBs gelten fur das Segment «Wertpa-
pierfirmen», also STs, die Uber eine Zulassung der
FMA nach Art. 5 ff. WPFG verfiligen bzw. diese bean-
tragt haben.

(4) Zur Erfullung des gesetzlichen Auftrags sowie fur
regulatorische und administrative Zwecke kann das
EAS-S Dritte beiziehen. Die Beauftragung Dritter
flhrt nicht zur Stellung des Dritten als Vertragspar-
tei. Das EAS-S bleibt auch bei Beizug Dritter gegen-
Uber dem ST ausschliesslich fiir die Erfullung dieses
Teilnahmevertrages sowie den Schutz der an Dritte
Ubertragenen Informationen und Daten verantwort-
lich. Gesetzliche Haftungsanspriiche des ST gegen-
Uber dem Dritten bleiben hiervon unberihrt.

(5) Integraler Bestandteil des Teilnahmevertrages
und dieser AVB sind das jeweils gliltige Segmentreg-
lement sowie die Statuten der EAS.

2.2 Segmentteilnehmer (ST)

(1) Der Segmentteilnehmer ("ST") ist das Mitglieds-
institut, das den Teilnahmevertrag abgeschlossen
hat. Das schliesst alle Zweigniederlassungen des ST
in anderen EWR-Mitgliedsstaaten ein. Zweignieder-
lassungen ausserhalb des EWR und die von diesen
entgegengenommenen Finanzinstrumente bzw.
Gelder, aus welchen sich Anlegerforderungen ablei-
ten, sind nicht Vertragsgegenstand, sodass diesbe-
zliglich auch keine Deckung aus dem Anlegerent-
schadigungssystem besteht.

(2) Anleger kdnnen sich nicht auf Statuten, das Seg-
mentreglement oder diese AVB’s berufen und hie-
raus Rechtsanspriiche gegeniiber dem EAS-S ablei-
ten. Anleger kénnen insbesondere vom EAS-S nicht
die Einhebung bestimmter Beitrage, Sonderbeitrage
und Gebuhren verlangen.

(3) Die Anspriiche der Anleger gegen das EAS-S rich-
ten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die
Priifung derselben erfolgt durch das EAS-S nach der
Business Judgement Rule, ohne dass der Anleger ei-
nen Anspruch darauf hat, dass das Ergebnis bei an-
deren Anlegern korrekt ist, die Prifung in einer be-
stimmten Weise vorgenommen oder ihm dariber
Auskunft erteilt oder Rechnung gelegt wird. Dieser
Vertrag begriindet daher keine Treue- oder Schutz-
pflichten zugunsten eines Anlegers in Bezug auf die
Prifung und Auszahlung von Anspriichen.
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3. Vertragsdauer

3.1 Beginn

Die Rechte und Pflichten aus dem Teilnahmevertrag
beginnen mit Vertragsabschluss (Vertragsdatum),
spatestens jedoch mit Zulassungserteilung der FMA
bzw. Eintrag in das Handelsregister. Der Beginn oder
das aufrechte Vertragsverhaltnis wird dem ST vom
EAS-S auf Wunsch (deklarativ) schriftlich bestétigt.

3.2 Kiindigung

(1) Der ST kann den Teilnahmevertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kiindigen, wenn das EAS-System von
der FMA nicht (mehr) als ein ausreichendes System
im Sinne von Art. 34 Abs. 1 EAG anerkannt wird.

(2) Beide Parteien kéonnen den Vertrag mit einer
Frist von 12 Monaten mittels eingeschriebenen Brie-
fes ordentlich kiindigen, wobei das EAS-S die Zustim-
mung der FMA einholt. Keine Zustimmung ist erfor-
derlich, wenn der ST die Geblihren trotz Mahnung
nicht fristgerecht bezahlt.

(3) Kommt der ST seinen Verpflichtungen in schwer-
wiegender Weise und trotz wiederholter Aufforde-
rung des EAS-S nicht nach (grobe Vertragsverlet-
zung), kann das EAS-S den ST mit Zustimmung der
FMA mit einer Frist von mindestens einem Monat
ausserordentlich kiindigen. Kommt der ST bis Ablauf
dieser Ausschlussfrist seinen Verpflichtungen nicht
nach, hat das EAS-S den Ausschluss zu vollziehen.

3.3 Ende

(1) Wurde der Teilnahmevertrag gekiindigt, endet
der Vertrag nach Ablauf der Kiindigungsfrist und Zu-
stellung der schriftlichen Ausschlussmitteilung durch
das EAS-S an den ST, wobei das EAS-S wiederum vor-
gangig die Zustimmung der FMA einholt.

(2) Die gesetzlich vorgesehene Deckung bleibt wei-
terhin aufrecht, bis

a. der ST einem neuen, von der FMA anerkannten
Anlegerentschadigungssystem iSd EAG angehort
oder

b. der ST alle Anlegerforderungen vollstandig abge-
baut hat.

(3) Fusioniert ein ST mit einem anderen ST, sind
beide nur mehr als eine Einheit zu betrachten und
nur mehr als solche geblhrenpflichtig. Als Stichtag
gilt der Handelsregistereintrag.

(4) Erlischt die Bewilligung bzw. Zulassung des ST
oder wird diese entzogen, bleibt der Teilnahmever-
trag und damit die gesetzlich vorgesehene Deckung
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flir die bis zu diesem Zeitpunkt gehaltenen Anlagen
nach Massgabe des Art. 35 Abs. 5 EAG bis zur Been-
digung samtlicher Wertpapiergeschafte weiterhin
aufrecht. Der ST hat weiterhin allen seinen Verpflich-
tungen nach dem EAG sowie aus dem Teilnahmever-
trag und diesen AVBs nachzukommen.

(5) Endet der Teilnahmevertrag, sind nur jene bis zu
diesem Zeitpunkt beim ST verwalteten Forderungen
aus Wertpapierdienstleistungen durch das EAS-S fir
eine Entschadigung berechtigt.

3.4 Mitteilung an die FMA

(1) Kommt der ST seinen Verpflichtungen gegen-
liber dem EAS-S nicht nach, hat das EAS-S diesen un-
ter Beachtung von Art. 6 Bst. d des Segmentregle-
ments in geeigneter Weise zur Einhaltung der ge-
setzlichen und vertraglichen Verpflichtungen aufzu-
fordern. Kommt der ST seinen Verpflichtungen ge-
genliber dem EAS-S wiederholt nicht nach, hat das
EAS-S unverziglich die FMA zu informieren und um
Abhilfe ersuchen und um Abhilfe zu ersuchen (. Art.
50 Abs. 1 EAG).

(2) Das EAS-S informiert die FMA Uber die Kiindi-
gung und das Ende des Teilnahmevertrages.

4. Gebiihren und Beitrage

4.1 Allgemein

(1) Der ST ist zur Zahlung folgender Gebiihren und
Beitrage verpflichtet:

a. einer einmaligen Eintrittsgeblhr (Punkt 4.2)
b. einer jahrlichen Verwaltungsgebiihr (Punkt 4.3)

c. dem jahrlichen Beitrag in das jeweilige EAS-S bis
zur Erreichung der Zielausstattung, bestehend
aus dem Sockelbeitrag und dem variablen Anteil
(Punkt 4.4) sowie

d. anlassbezogen Sonderbeitrage (ex-post) in das
jeweilige EAS-S bei Eintritt eines Entschadi-
gungsfalls (Punkt 4.4)

(2) Die Eintrittsgebiihr, die Verwaltungsgebiihr, die
Beitrage und Sonderbeitrage sowie deren Sicherstel-
lung sind im Segmentreglement geregelt, soweit
keine separate Regelung in diesen AVBs getroffen
wurde. Die Regelung ist rein vertragsrechtlicher Na-
tur, sodass Einwande auf Basis des Reglements oder
der Statuten der EAS als vertragliche, nicht als stif-
tungs- oder gesellschaftsrechtliche Regelung zwi-
schen den Parteien zu verstehen sind. Widerspre-
chen sich diese AVBs und die Regelungen des Regle-
ments des EAS-S oder der Statuten der EAS, gehen
die AVBs vor.
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Einwande gegen die Richtigkeit der auf das Segment
entfallenden Zielausstattung sowie den Sockelbei-
trag sind weder zulassig noch beachtlich.

(3) Wechselt der ST das EAS-S, werden bereits in
Rechnung gestellte bzw. bezahlte Gebiihren ange-
rechnet.

(4) Die Pflicht zur Leistung von Gebihren, Beitra-
gen, Sonderbeitragen und entsprechenden Meldun-
gen endet erst mit Vertragsende (Punkt 3.3). Davon
abweichend sind in einem Konkurs des ST keine Bei-
trage bzw. Sonderbeitrage geschuldet.

4.2 Eintrittsgebihr

Der ST schuldet bei Vertragsabschluss die Eintritts-
gebilihr gemass jeweils zum Vertragsabschluss giilti-
gem Segmentreglement samt Geblihrenbeiblatt.

4.3 Verwaltungsgebiihr

(1) Die Verwaltungsgebihr ist pro angefangenes Ka-
lenderjahr in voller Hohe geschuldet. Es findet fir
Teile eines Kalenderjahres keine Verrechnung pro
rata temporis statt.

(2) Der ST schuldet die jahrliche Verwaltungsgebiihr
gemadss dem jeweils zum Beginn des Kalenderjahres
glltigen Segmentreglement samt Gebihrenbeiblatt.

4.4 Beitrdge und Sonderbeitrage

(1) Der ST schuldet nach Massgabe des Art. 34 Abs.
2 EAG, Art. 21 der Statuten und Art. 8 des jeweiligen
Segmentreglements jahrlich Beitrdge (ex ante) im
Umfang von mindestens CHF 250.00 bis zur Errei-
chung oder Wiedererreichung der vom EAS-S festge-
legten Zielausstattung.

(2) Bei Erreichung der geplanten Zielausstattung
kann das EAS-S die Einhebung von Beitragen ausset-
zen.

(3) Der zu leistende Beitrag wird jahrlich anhand der
eingereichten und gepriften Summe gedeckter An-
legerforderungen ermittelt und durch den Stiftungs-
rat bzw. die von ihm beauftragte Geschaftsstelle ge-
mass den gesetzlichen Bestimmungen sowie dem je-
weils glltigen Segmentreglement festgesetzt.

(4) Reichen bei Eintritt eines Entschadigungsfalls die
bereits vereinnahmten Beitrage nicht aus, um An-
spriiche von Anlegern sowie die administrativen
Kosten aus der Durchfiihrung des Entschadigungs-
verfahrens (Entschadigungskosten) im jeweiligen
Segment decken oder Verpflichtungen aus Kredito-
perationen bedienen zu kdnnen, schuldet der ST
dem EAS-S Sonderbeitrage nach Massgabe der Art.
34 Abs. 2 EAG, Art. 21 Bst. c) (ii) der Statuten und Art.
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9 des jeweiligen Segmentreglements (ex post). Das
EAS-S kann einen Sonderbeitrag auch in Form einer
Kreditoperation nach Art. 23 EAG sowie in Teilbetra-
gen einheben.

4.5 Beitragsermittlung und Meldepflichten

(1) Grundlage fur die rechtsverbindliche Festset-
zung der Zielausstattung des EAS-S, der individuellen
Beitrage, Sonderbeitrage und Geblihren bilden die
vom ST an das EAS-S mitgeteilten Informationen.

(2) Der ST ist gemadss Art. 22 Bst. b und c der Statu-
ten verpflichtet, bis spatestens 30. Juni jedes Kalen-
derjahres dem EAS-S vorzugsweise elektronisch
nach Massgabe von Art. 6 und Anhang B des jeweili-
gen Segmentreglements die dort genannten Infor-
mationen mittels vorgegebenem Meldeformular zu
melden, insbesondere:

= Anzahl der Kundenbeziehungen mit nicht-pro-
fessionellen Anlegern per 31. Dezember des
Vorjahres.

=  Summe der gedeckten Anlegerforderungen per
31. Dezember des Vorjahres.

(3) Fur die Ermittlung der erstattungsfahigen und
gedeckten Anlegerforderungen der einzelnen Anle-
ger durch den ST bzw. durch das EAS-S gelten neben
den gesetzlichen Bestimmungen die Bestimmungen
nach Art. 16 bis 18 der Statuten sowie Art. 6 und An-
hang B Ziff. 1 bis 3 des Segmentreglements.

(4) Der ST hat eine schriftliche, an das EAS-S gerich-
tete, vorbehaltslose Bestatigung seiner Revisions-
stelle beizulegen, die bestatigt,

a. dass die mitgeteilten Informationen zur Anzahl
Anleger sowie der Summe gedeckter Anlegerfor-
derungen korrekt sind. Wenn der ST gemass sei-
ner finanzmarktrechtlichen Lizenz keine Vermo-
genswerte entgegennehmen darf, hat die Revi-
sionsstelle auch zu bestatigen, dass ihr keine An-
haltspunkte dafiir vorliegen, dass der ST diese
Beschrankung verletzt. Die Revisionsstelle darf
bei der Bestatigung auf allgemein anerkannte
Prifungsgrundsatze verweisen und diese zu-
grunde legen.

b. der ST im Sinne des Art. 6 und Anhang B des je-
weiligen Segmentreglements alle notwendigen
Vorkehrungen getroffen hat, welche ihn dazu
befahigen, jederzeit, insbesondere zur Vorberei-
tung bzw. bei Eintritt eines Entschadigungsfalls
im Sinne von Art. 15 (b) der Statuten innerhalb
der von der Sicherungseinrichtung definierten
Frist die spezifizierten Informationen zu erstat-
tungsfahigen und gedeckten Anlegerforderun-
gen pro Anleger zu tGbermitteln.
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(5) Das EAS-S wird im EAS-Intranet ein Bestéti-
gungsmuster zur Verfligung stellen.

(6) Bei Meldungsverzug hat das EAS-S den sdaumi-
gen ST zu mahnen und bei erneutem fruchtlosem
Ablauf der Nachfrist gegenlber der FMA unverzig-
lich anzuzeigen (Art. 50 Abs. 1 i.V.m. Art. 33 Abs. 1
EAG).

4.6 Falligkeit und Verzug

(1) Die Eintrittsgeblhr wird bei Vertragsunterzeich-
nung in Rechnung gestellt und ist binnen 30 Tagen
ab Vertragsbeginn (Punkt 3.1) fallig.

(2) Die Verwaltungsgebiihren sowie die Beitrage
werden jahrlich vom EAS-S in Rechnung gestellt und
sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungstellung
zur Zahlung fallig.

(3) Sonderbeitrdge (ex post) sind nach Eintritt des
Entschadigungsfalls unverziiglich nach der ersten
schriftlichen Aufforderung des EAS-S zur Zahlung fal-

lig.

(4) Wenn nicht binnen 14 Tagen ab Erhalt der Rech-
nung begriindete Einwdnde gegen die Richtigkeit
der Geblihren, Beitrdge oder Sonderbeitriage beim
EAS-S einlangen, gelten die darin in Rechnung ge-
stellten Betrage als vom ST anerkannt.

(5) BeiZahlungsverzug hat das EAS-S den sdumigen
ST zu mahnen und bei erneutem fruchtlosem Ablauf
der Nachfrist gegeniiber der FMA unverziglich anzu-
zeigen (Art. 50 Abs. 1i.V.m. Art. 33 Abs. 1 EAG).

(6) Bei Verzug kann das EAS-S Verzugszinsen ge-
mass Art. 336b ADHGB verrechnen. Verzug mit der
Meldung gemadass Punkt 4.5 gilt als Verzug mit der
spateren Zahlung und wird fir die Zwecke des Zins-
laufs zusammengerechnet.

4.7 Verwendung der Gebihren und Beitrage

(1) Die Geblhrenverwendung richtet sich nach den
EAS-Statuten und dem jeweiligen Segmentregle-
ment. Generell fliessen Eintritts- und Verwaltungs-
geblihren an das Kernvermogen zur Deckung von
operativen Kosten der EAS.

(2) Beitrdge und Sonderbeitrage dienen der Finan-
zierung des Segmentvermogens bzw. der Zahlung
von Entschadigungsfallen sowie der Deckung der Ab-
wicklungskosten im Rahmen des betroffenen EAS-S.
Die Details regelt das jeweils gliltige Segmentregle-
ment.

(3) Beim EAS-S eingehende Teilzahlungen sind zu-
erst auf die Eintrittsgeblihr, dann auf die Verwal-
tungsgebiihr, und zuletzt auf die Beitrage
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anzurechnen.

4.8 Gebiihren und Beitrage bei Kiindigung

(1) Auch im Fall einer Kiindigung sind die Gebiihren,
Beitrdage und Sonderbeitrage, wie auch die dazu er-
forderlichen Meldungen, solange beizubringen, bis
der Vertrag nach Ziff. 3.3. dieser AVB’s endet.

(2) Im Jahr der Kiindigung bereits bezahlte Geblih-
ren oder Beitrage werden nicht zurlickerstattet.

5. Deckungsumfang sowie Ermittlung der erstat-
tungsfihigen und gedeckten Anlegerforderun-
gen durch den ST

5.1 Deckungsumfang

(1) Der ST hat gegeniiber dem EAS-S einen An-
spruch auf Gewahrung des gesetzlichen Deckungs-
schutzes gegeniiber seinen Kunden (Anlegern), mit-
hin Entschadigung der gedeckten Anlegerforderun-
gen bis zur maximalen Deckungssumme pro Kunde,
wenn nach den gesetzlichen Bestimmungen des
Art. 36 Abs. 1 EAG beim ST ein Entschadigungsfall
eintritt.

(2) Deckung durch das EAS-S wird gewahrt fiir jene
Anlagen bzw. Anlegerforderungen, welche bis zum
Eintritt des Entschadigungsfalls bzw. Eintritt der
Rechtswirkungen des Konkurses durch den ST entge-
gengenommen wurden oder entstanden sind. Zin-
sen, die bis zum Tag des Eintritts des Entschadi-
gungsfalls aufgelaufen, zu diesem Tag aber noch
nicht gutgeschrieben sind, werden bei der Berech-
nung der Hohe der gedeckten Anlegerforderungen
beriicksichtigt.

(3) Dem Anleger steht gegeniiber dem EAS-S ein ge-
setzlicher Anspruch gemass Art. 40 EAG zu. Der An-
spruch gegeniliber dem EAS-S ist subsidiar zu Anspri-
chen gegeniber anderen Anlegerentschadigungs-
systemen.

(4) Zur Klarstellung wird festgehalten, dass insbe-
sondere in folgenden Fallen kein Anspruch auf Ent-
schadigung durch das EAS-S besteht:

a. wenn der Anleger wissentlich Finanzinstru-
mente erwirbt, deren Vertrieb an ihn nicht zulas-
sig ist, beispielsweise nur durch institutionelle
oder professionelle Anleger erworben werden
dirfen,

b. die Finanzinstrumente nur voriibergehend nicht
Ubertragbar sind, wenn auch fir langere Zeit,
aber Aussicht besteht, dass sie zu einem spate-
ren Zeitpunkt (ibertragen werden kénnen,

c. die Ubertragung aus Griinden scheitert, die in
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der Sphére des Anlegers liegen (inkl. technische
oder rechtliche Hindernisse),

d. die Ubertragung nicht mehr méglich ist, weil das
Finanzinstrument als wertlos aus dem Handels-
system genommen wurde,

e. es sich im Zusammenhang mit einem ST, der als
Fondsverwaltungsgesellschaft tatig ist, um For-
derungen gegen den Investmentfonds handelt,
dessen Verwaltungsgesellschaft der ST ist, und
nicht gegen das Eigenvermdgen des ST (z.B. aus
der Liquidation des Fonds),

f. aufgrund von Verlusten, die auf fehlerhafte Be-
ratung oder mangelnde Aufklarung, auf mangel-
hafte Leistungserbringung durch den ST (wie
mangelhafte Vermégensverwaltung, die Uber-
schreitung von Anlagerestriktionen, das Einge-
hen (berhohter Risiken, Ubermittlungsfehler,
die mangelhafte Auswahl von Anlagen, unglins-
tige Transaktionen oder Abwicklungsmethoden,
etc.), auf Verstosse gegen vertragliche Verpflich-
tungen oder sonstiges Fehlverhalten des ST zu-
riickzufihren sind;

g. bei Wertverlust der Finanzinstrumente

h. bei Schaden im Zusammenhang mit verbotenen
Geschaften, insbesondere Insidergeschaften
oder Marktmanipulation sowie Geldwascherei.

5.2 Berechnung

(1) Als erstattungsfahig gilt das Erfiillungsinteresse
des Anlegers, niemals der entgangene Gewinn. Zur
Berechnung werden samtliche Forderungen des An-
legers gegen den ST zusammengerechnet, unabhan-
gig von der Anzahl bestehender Wertpapierdienst-
leistungen, gehaltener Finanzinstrumente oder De-
pots, von Wahrungen und dem Ort der Anlagen oder
der Art der Leistungserbringung.

(2) Die Ermittlung der erstattungsfahigen und ge-
deckten Anlegerforderungen erfolgt nach den ge-
setzlichen sowie den in Anhang B des jeweiligen Seg-
mentreglements niedergelegten Grundsatzen. Be-
rechnungen zur Saldoermittlung (u. a. Fremdwah-
rungsumrechnung, Zinslauf etc.) sind stichtagsbezo-
gen durchzufiihren. Anlagen bei unselbstandigen
Zweigniederlassungen in einem anderen EWR-Mit-
gliedsstaat sind in die Berechnung einzubeziehen
(Art. 39 Abs. 1 EAG).

(3) Zur Berechnung der Hohe der Anlegerforderun-
gen ist nach Art. 39 Abs. 6 EAG eine wirtschaftliche
Nettobetrachtung aus der Sicht des Anlegers anzu-
stellen, die alle Zahlungen oder Ersatzleistungen, aus
welcher Quelle auch immer, berlicksichtigt (Versi-
cherungen, Schadenersatzleistungen Dritter fir
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dieselbe Anlegerforderung, etc.) und kommen die
geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bestim-
mungen, insbesondere jene fir Aufrechnungen und
Gegenforderungen, zur Anwendung, nach denen der
Wert der Anlagen zu ermitteln ist (Nettoposition),
sofern diese vor oder spatestens zum Zeitpunkt der
stichtagsbezogenen Ermittlung (insbesondere Ein-
tritt des Entschadigungsfalls) fallig wurden oder wer-
den.

(4) Fur die Berechnung wird insbesondere auf
Art. 39 Abs. 2 bis 4 EAG verwiesen. Forderungen im
Zusammenhang mit einer gemeinsamen Anlage,
Uber die zwei oder mehr Personen als Mitglieder ei-
ner Personengesellschaft, Sozietdt, Vereinigung
oder von Zusammenschllssen und Personenverbin-
dungen ohne Rechtspersonlichkeit (inkl. Trusts oder
vergleichbare Vermdgensstrukturen) verfiigen kon-
nen, sind nach Art. 39 Abs. 5 EAG bei der Berechnung
des Deckungsbetrages zusammenzufassen und als
Anlage eines einzelnen Anlegers zu behandeln.

(5) Wurde ein Anleger mit seinem Wissen als pro-
fessioneller oder institutioneller oder im Gegenteil
als nicht-professioneller oder nicht-institutioneller
Anleger vom ST eingestuft, so gilt diese Einstufung
unwiderlegbar auch fiir den Zweck des Teilnahme-
vertrags und dieser AVB. In allen anderen Fallen ist
der Anleger vom EAS-S objektiv einzustufen, ohne
dass eine etwaige WahIlmoglichkeit des Anlegers be-
riicksichtigt wird.

(6) Fur die korrekte Beurteilung der Erstattungsfa-
higkeit sowie Deckung durch das EAS-S ist grund-
satzlich der ST verantwortlich. Im Entschadigungs-
verfahren darf sich das EAS-S in der Regel auf die
vom ST Ubermittelten Informationen und Daten ab-
stitzen. Das EAS-S kann jederzeit Korrekturen der
Ubermittelten Anlegerinformationen verlangen. Im
Entschadigungsfall ist das EAS-S in Einzelfdllen bei
Vorliegen von Anzeichen fiir eine offensichtlich feh-
lerhafte Beurteilung durch den ST oder glaubhaften
Nachweisen durch den Anleger berechtigt, Re-Klas-
sifikationen der Anleger bzw. Anlegerforderungen
selbst vorzunehmen.

5.3 Feststellung der Forderung gegeniiber ST

(1) Der Bestand und die Hohe der Forderung Anle-
gers gegen den ST ergeben sich aus Summe der De-
potwerte, welche per Stichtag flir den Anleger gehal-
ten, verwahrt oder verwaltet werden. Die Frage der
Erstattungsfahigkeit und Deckung bleiben hiervon
unberihrt.

(2) Anleger missen ihre Forderungen binnen sechs
(6) Monaten nach Eintritt des Entschadigungsfalls
schriftlich anmelden, andernfalls erlischt ein Ent-
schadigungsanspruch, es sei denn, der Anleger war
durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares

Seite 7 / 12

Ereignis an der fristgerechten Anmeldung gehindert.

(3) Das EAS-S kann verlangen, dass fiir die Bereit-
stellung notwendiger Auszahlungsinformationen
bzw. fir die Anmeldung des Entschadigungsanspru-
ches ein von ihm vorgegebenes Formular oder ein
speziell zur Verfligung gestelltes elektronisches Sys-
tem verwendet wird. Unvollstandig ausgefiillte An-
meldungen kénnen zuriickgewiesen werden.

(4) Das EAS-S hat Bestand und Hohe der Forderung
des Anlegers einer eigenen Priifung zu unterziehen.
Das EAS-S kann:

a. Bestand und/oder Héhe der Forderung des An-
legers gegeniiber dem ST auf Basis der Mittei-
lung bzw. Antrags akzeptieren und einen Ent-
schadigungsanspruch damit bei Vorliegen der
Gbrigen Voraussetzungen anerkennen,

b. vom ST sowie vom Anleger weitere Nachweise
zur Verifikation des Bestandes bzw. der Hohe
des Anspruchs verlangen und danach erneut die
Prifung durchfiihren oder

c. die durch den ST vorgenommene Qualifikation
der Forderung des Anlegers als erstattungsfa-
hige Anlage anerkennen oder ablehnen.

(5) Eine (Teil-) Ablehnung ist dem ST bzw. Anleger
ohne unnétigen Verzug mitzuteilen und kurz zu be-
griinden. Eine Anerkennung oder Ablehnung ist kein
konstitutives Anerkenntnis im Rechtssinn. Es kann
vom EAS-S zuriickgezogen oder geandert werden,
wenn neue Tatsachen oder Beweise bekannt wer-
den.

(6) Vom ST kdnnen die zur Beurteilung des Bestan-
des, der Hohe und der Erstattungsfahigkeit notigen
Auskiinfte, Dokumente und die diesem Vertrag ent-
sprechenden Erklarungen sowie die fiir eine Auszah-
lung notwendigen Informationen gefordert werden.

(7) Der rechtzeitig angemeldete und ordnungsge-
mass geprifte Entschadigungsanspruch wird vom
EAS-S spatestens drei Monate nach Anerkenntnis in
Schweizer Franken mittels elektronischer Zahlungs-
Uberweisung ausgezahlt. Fir nicht fallige Entschadi-
gungsanspriiche kann das EAS-S mit der Auszahlung
bis zur Falligkeit dieser Forderungen zuwarten. Auf
Art. 40 Abs. 2 bis 5 EAG wird verwiesen.

(8) Liegt eine gerichtliche oder behérdliche Ent-
scheidung vor, die dem Anleger den Bestand oder
die Hohe der Forderung gegeniiber dem ST ganz
oder teilweise abspricht (Zivilurteil, Adhé&sionsur-
teil), hat das EAS-S die Entscheidung zugrunde zu le-
gen, unabhadngig davon, ob es selbst Partei war oder
nicht. In Liechtenstein nicht vollstreckbare Entschei-
dungen auslandischer Gerichte, Schiedsgerichte
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oder Behorden kdnnen vom EAS-S beriicksichtigt
werden.

5.4 Befriedigung von Riickgriffsanspriichen

(1) Spéatestens mit Eintritt des Entschadigungsfalls
Uberlasst das EAS-S dem ST eine vorlaufige Kosten-
aufstellung der administrativen Kosten des Entscha-
digungsfalls (Kostenschatzung).

(2) Zum Nachvollzug der gesetzlichen Subrogation
des EAS-S in Hohe der von ihm geleisteten Zahlun-
gen an Anleger gegeniliber dem ST nach Art. 41 EAG
stellt das EAS-S dem ST periodisch Buchungsinfor-
mationen (iber die von der Sicherungseinrichtung
geleisteten Zahlungen zur Verfiigung. Dieser hat
dem EAS-S den Erhalt und die Berlicksichtigung der
Verbindlichkeit jeweils am darauffolgenden Arbeits-
tag zu bestatigen.

(3) Der nach Massgabe von Art. 14 des jeweiligen
Segmentreglements bestehende Riickgriffsanspruch
des EAS-S gegeniiber dem ST in Hohe der nachge-
wiesenen Entschadigungskosten ist vom EAS-S unter
Beifligung aussagekraftiger Dokumente darzulegen
und gegeniiber dem ST geltend zu machen. Sofern
ein Konkursverfahren durchgefiihrt wird, gelten die
nachgewiesenen Kosten (unbedingte Forderungen)
gegenliber dem ST als angemeldete Konkursforde-
rung. Die voraussichtlichen Kosten des Entschadi-
gungsverfahrens sind als bedingte und unbestimmte
Geldforderung zum Schatzwert anzusetzen.

(4) Das EAS-S kann vom ST verlangen, etwaige An-
spriiche aus Versicherungen oder gegentiber haften-
den Dritten im Zusammenhang mit dem Entschadi-
gungsfall sowie erhaltene Leistungen daraus schrift-
lich offenzulegen und an das EAS-S abzutreten, so-
weit die Rickgriffsanspriiche nicht bereits aufgrund
Legalzession befriedigt sind und etwaige Leistungen
nicht an die Anleger ausgereicht und bei der Berech-
nung der Hohe der Anlegerforderungen nach Art. 39
Abs. 6 EAG berticksichtigt wurden (vgl. Ziff. 5.3)

(5) Erhalt das EAS-S spéater aufgrund dieser Abtre-
tungen Vermogenswerte, deren Gegenwert den
Auszahlungsbetrag lGbersteigen, steht dieser Betrag
dem ST zu. Ein Saldo zugunsten des ST wird treuhan-
derisch fur diesen gehalten und ist umgehend auszu-
zahlen.

Seite 8 /12

6. Pflicht zur Zusammenarbeit und Informations-
erhebung

(1) Der ST ist nach Massgabe von Art. 35 Abs. 4 EAG,
Art. 22 der Statuten und Art. 4(a) i.V.m. Art. 6 des
jeweiligen Segmentreglements betreffend die
Pflicht zur Zusammenarbeit und Informationserhe-
bung zur umfassenden Kooperation verpflichtet. Die
Mitwirkungs- und Informationspflicht gilt jederzeit
und unverziglich auf schriftliche Anforderung der
EAS. Hierzu hat der ST

a. aufindividuelle Anfrage des EAS-S schriftlich alle
relevanten Informationen und Daten mitzutei-
len und Dokumente zu liberlassen, die es dem
EAS-S ermoglichen, die Aufgaben im Rahmen
der Durchflihrung von Stresstests oder Priifun-
gen wahrnehmen zu kénnen (vgl. Art. 6 Bst. e
Segmentreglement);

b. denin Anhang B des Segmentreglements festge-
legten Meldepflichten uneingeschrankt nachzu-
kommen

c. alle notwendigen Vorkehrungen und Vorberei-
tungsmassnahmen zu treffen, welche ihn dazu
befahigen, zur Vorbereitung oder bei Eintritt ei-
nes (drohenden) Entschadigungsfalls im Sinne
von Art. 15 (b) der Statuten innerhalb der von
der EAS definierten Frist die Anlegerinformatio-
nen nach den Anforderungen des Art. 6 des je-
weiligen Segmentreglements (Anlegerdatei)
bzw. die zur Ermittlung der Anlegeforderungen
notwendigen Informationen an die EAS zu lber-
mitteln, welche ihr eine Priifung und Feststel-
lung der Berechtigung und Héhe der Anspriiche
der Anleger innerhalb der gesetzlichen Fristen
ermoglichen; hierzu zahlt auch eine aktuelle
Durchfiihrung von Priifungen der Kunden im
Hinblick auf die Vorgaben des Sorgfaltspflichtge-
setzes sowie im Bereich internationaler Sanktio-
nen (AML & ISG Checks) und die Bereitstellung
von Kopien von beweiskraftigen Dokumenten
zur ldentifikation des Anlegers im Sinne von
Art. 6 des Sorgfaltspflichtgesetzes (SPG).

(2) Die Pflicht zur Zusammenarbeit erstreckt sich
auch auf die vom EAS-S bezeichneten Auftragsverar-
beiter.

(3) Der ST hat durch angemessene organisatorische
und technische Massnahmen die Resilienz der fir
die Erstellung der Anlegerdatei notwendigen Sys-
teme und Ressourcen auch in Stresssituationen (z. B.
Ausfall der Kernapplikation oder von Mitarbeiten-
den) sicherzustellen. Hierzu gehort insbesondere
auch eine Stellvertreterregelung.

(4) Solange nicht samtliche Wertpapierdienstleis-
tungen beendet worden sind, also Depotwerte an



Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) - Wertpapierfirmen

die Anleger zurlickgegeben oder Gelder ausgezahlt
bzw. deren Verwaltung beendet wurde, hat der ST
gestltzt auf die gesetzlichen und statutarischen
Bestimmungen insbesondere folgenden Anforde-
rungen weiterhin vollumfanglich nachzukommen:

a. Aufrechterhaltung der Fahigkeit, jederzeit eine
Anlegerdatei zustellen zu kénnen

b. Erflllung der ordentlichen Meldepflichten
c. Beitragspflicht

d. Leisten der Teilnahmegebihren

e. Unterstltzungspflicht im Entschadigungsfall

Befindet sich der ST im Konkurs, ist den Anforderun-
gen nach Ziff. (4) Bst. a, d und e vollumfanglich nach-
zukommen.

(5) Das EAS-S ist berechtigt, zur Bewertung der
Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Entschadi-
gungsfalls auf Basis der Mitteilung der FMA nach Art.
36 Abs. 4 EAG zwecks erganzender Sachverhaltskla-
rung zusatzliche Informationen beim ST einzuholen,
um einschatzen zu kénnen, ob konkrete Vorberei-
tungsmassnahmen zu treffen sind. Hierzu zahlen ins-
besondere (nicht abschliessend):

a. Aktuelle Anlegerdatei in anonymisierter Form
und nach vorgegebenem Raster;

b. Liste aufsichtlicher Sondermassnahmen inkl. Ko-
pien von entsprechenden FMA-Verfligungen,
welche innerhalb der letzten zwei (2) Jahre dem
ST zugestellt wurden.

c. Folgende finanzielle Informationen:

(i) Monatsabschluss (Bilanz/ER) per Monatsende
des vor der Mitteilung der FMA nach Art. 36
Abs. 4 EAG liegenden Datums;

(ii) Informationen zur Liquiditatsausstattung und
-planung;

(iii) Dokumentation zur letztmaligen Positionsbe-
wertung zu Liquidationswerten (Liquidations-
bilanz) inkl. Bericht der Revisionsstelle;

Der ST ist Uber die Einschatzung des EAS-S schriftlich
zu informieren.

(6) Das EAS-S ist zur Vorbereitung eines (drohen-
den) Entschadigungsfalls berechtigt, mittels Anord-
nung eine Sonderprifung zur Validierung der Anle-
gerinformationen des ST vorzunehmen oder durch
sie beauftragte Personen (Priifer) vornehmen zu las-
sen. Einzelheiten konkretisiert die
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Priifungsanordnung.

(7) In einem Entschadigungsfall oder zur Vorberei-
tung eines (drohenden) Entschadigungsfalls stellt
der ST oder von ihm bzw. aufgrund behordlicher
oder gerichtlicher Entscheidung eingesetzte Dritte
fur das EAS-S sicher, dass

a. die fir das EAS-S tatigen oder beauftragten Per-
sonen, soweit notwendig, Zugang zu seinen
Raumlichkeiten erhalten und

b. diese Personen auf die fiir die Entschadigung
notwendigen Informationen und Unterlagen des
ST zugreifen kdnnen; hierzu zahlt auch der Zu-
gang zu Kundendaten im elektronischen Ar-
chivsystem und sonstigen Umsystemen, soweit
dies fur die gesetzliche Aufgabenerfillung des
EAS-S erforderlich ist («need-to-know»);

c. Personal, Biroeinrichtungen und Datenverar-
beitungssysteme des ST gemass Vorgaben des
EAS-S unentgeltlich zur Verfligung gestellt wer-
den;

d. eine jederzeitige stichtagsbezogene Ermittlung
der erstattungsfahigen Anlegerforderungen
moglich und sichergestellt ist;

e. verantwortliche Personen dem EAS-S mitgeteilt
werden (zustdndige Person sowie Stellvertre-
ter); dies gilt auch fiur die Zutrittsberechtigung
sowie Zugang zu den [T-Systemen des ST
(Security, IT Security etc.);

f. eine spezifische E-Mailadresse fiir die Durchfiih-
rung des Entschadigungsfalls sowie den Kommu-
nikationsweg mit dem ST festgelegt und der EAS
mitgeteilt wird;

g. die Kommunikation fir den (drohenden) Ent-
schadigungsfall mit der EAS abgestimmt wird;
hierzu stellt das EAS-S eine mit der FMA abge-
stimmte Erstkommunikation flir den Zeitpunkt
des Eintritts des Entschadigungsfalls zur Verfi-
gung, welche der ST auf der Webseite zu ver-
wenden hat. Das EAS-S und der ST stellen sich
wechselseitig vorgangig jene Kommunikation
zur Verfuigung, welche fiir die Offentlichkeit be-
stimmt ist und sich zum konkreten Entschadi-
gungsfall dussert;

h. auf Anforderung Informationen, die zur Kon-
trolle des Entschadigungsfortschritts notwendig
sind, unverziiglich zur Verfligung gestellt wer-
den.

(8) Das EAS-S ist berechtigt gegeniiber dem ST bzw.
von ihm oder behordlich oder gerichtlich eingesetz-
ten Dritten im (drohenden) Entschadigungsfall die



Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) - Wertpapierfirmen

Pflicht zur Zusammenarbeit durch Anordnung wei-
tergehend zu konkretisieren.

7. Gesetzliche Informationspflichten

(1) Anlegernist nach Massgabe von Art. 48 EAG und
Art. 22 (a) der Statuten ausreichende Information
zur Sicherungseinrichtung sowie zum Umfang, zur
Deckung und den Voraussetzungen der Anlegerent-
schadigung durch den ST zur Verfligung zu stellen.
Der ST hat die Anleger darliber zu informieren, dass
eine Auszahlung von Erstattungszahlungen nur in
Schweizer Franken erfolgt.

(2) Der ST hat Anleger vor Vertragsabschluss dar-
Uber zu informieren, dass Verbindlichkeiten gegen-
lber dem ST bei der Berechnung der gedeckten An-
legerforderungen bericksichtigt werden (Aufrech-
nung; Nettobetrachtung).

8. Geheimhaltung und Datenschutz

(1) Die EAS und von ihr beauftragte Dritte sowie
ihre Organe und Mitarbeitenden haben samtliche
Tatsachen, die ihnen zur Erflllung des gesetzlichen
Auftrages vom ST anvertraut oder zuganglich ge-
macht worden sind, vertraulich zu behandeln, so-
weit deren Offenlegung, Weitergabe oder sonstige
Verwertung nicht

a. aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vor-
schriften oder

b. aufgrund gerichtlicher oder behordlicher Ent-
scheide oder

c. zur Wahrung liberwiegender berechtigter Inte-
ressen (bspw. zur Rechtsverteidigung)

notwendig sind.

(2) Das EAS-S hat unter Beachtung der gesetzlichen
Anforderungen Informationen und Daten, die ihm
aufgrund seiner Tatigkeit anvertraut oder zuganglich
gemacht werden, vertraulich zu behandeln, soweit
nicht die Ubermittlung solcher Informationen und
Daten gesetzlich angeordnet ist.

(3) Jegliche Informationen, Daten, Unterlagen oder
Dokumente - ungeachtet dessen, ob diese explizit als
vertraulich gekennzeichnet sind und unabhangig von
der Form (z.B. schriftlich, miindlich, elektronisch, als
vollstandiges Dokument oder auszugsweise, als Ori-
ginal oder Kopie) -, die dem EAS-S oder von ihm be-
auftragten Dritten im Rahmen eines (drohenden)
Entschadigungsfalls zur Verfligung gestellt werden,
in welche es Einsicht erhalt oder ihm auf sonstige
Weise zur Kenntnis gelangen sowie samtliche Wahr-
nehmungen, die das EAS-S in Austibung von Vor-Ort-
Prifung macht, namentlich Geschéfts-/Betriebs-
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geheimnisse, sensible sowie datenschutzrelevante
Informationen (personenbezogene Daten), werden
durch das EAS-S oder den von ihm beauftragten Drit-
ten nach den einheitlichen europaischen Daten-
schutzbestimmungen (DSGVO und DSG) verarbeitet.
Die EAS hat wirksame, ihrer Grosse, Komplexitat und
Organisation angemessen Grundsatze fir den Um-
gang mit Interessenkonflikten schriftlich festgelegt
und halt diese ein. Zudem gelten die Bestimmungen
von Art. 63 BankG betreffend die Gewahr der ein-
wandfreien Geschaftstatigkeit sinngemass. Im (dro-
henden) Entschadigungsfall werden von allen EAS-
Mitarbeitenden und den vom EAS-S beauftragten
Dritten zusatzliche Geheimhaltungserklarungen ein-
geholt.

(4) Das EAS-S wird alle mit der Durchfiihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen betrauten Per-
sonen auf die Vertraulichkeit verpflichten.

(5) Das EAS-S ist mit der Aufnahme des ST berech-
tigt, personenbezogene Daten von Organwaltern,
Vertretern bzw. Mitarbeitenden des ST im Rahmen
der Erflillung seines gesetzlichen Auftrages nach Art.
6 Abs. 1 Bst c DSGVO sowie zur Erflllung von vertrag-
lichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Bst. b DSGVO) oder im
Einzelfall aufgrund einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1
Bst. a DSGVO) bzw. zur Wahrung seiner berechtigten
Interessen gemass Art. 6 Abs. 1 Bst. f DSGVO zu ver-
arbeiten oder verarbeiten zu lassen. Weitere Infor-
mationen Uber die Art, den Umfang und Zweck der
Erhebung und Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten sind den Datenschutzhinweisen auf der
EAS-Webseite zu entnehmen.

(6) Das EAS-S ist berechtigt, unter Anwendung des
aktuellen Stands der Technik, der notwendigen tech-
nischen und organisatorischen Sicherheitsmassnah-
men und Sicherstellung der geltenden Sicherheits-
und Qualitatsstandards personenbezogene und ge-
schaftsgeheimnisrelevante Daten von Anlegern un-
ter Nutzung cloudbasierter Systeme zu verarbeiten.
Die Datenverarbeitung erfolgt grundsatzlich auf Ba-
sis pseudonymisierter und verschlisselter Daten.
Ausnahme bilden die fiir die Entschadigungszahlung
des EAS-S und die Anspruchspriifung notwendigen
Daten und Informationen im Entschadigungsfall
(Klardaten). Der ST ist verpflichtet, Anleger in der
vertraglichen Vereinbarung auf die mogliche
Cloudnutzung durch die Sicherungseinrichtung hin-
zuweisen.

9. Vertragsinderung

9.1 Generelle Vertragsanderungen

Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass das Regel-
werk und die Vertragsgrundlagen des Anlegerent-
schadigungssystems der EAS insgesamt aufgrund
seiner Weiterentwicklung, der gesammelten
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Erfahrung, der Bedirfnisse des Marktes oder auf-
grund von Anderungen in den gesetzlichen und re-
gulatorischen Rahmenbedingungen Anpassungen
unterliegen kénnen. Anderungen dieser AVB, der
Statuten und Reglemente der EAS oder des Muster-
Teilnahmevertrages sind dem ST zur Kenntnis zu
bringen. Das betrifft auch die Anderung von Gebiih-
ren und der Beitragsberechnungsmethodik.

9.2 Anderung der AVB

Das EAS-S kann diese AVB einseitig andern. Die ge-
anderten AVB werden an den ST versandt und
gleichzeitig auf der Webseite der EAS publiziert. Die
Anderung gilt als vom ST genehmigt, wenn der ST
nicht binnen vier (4) Wochen ab Publikation auf der
EAS-Webseite schriftlich Widerspruch einlegt.

10. Veroffentlichungen

(1) Das EAS-Swird dafiir sorgen, dass die jeweils gel-
tenden Statuten und Vertragsbedingungen (Muster-
teilnahmevertrag, AVBs) und, bei Eintritt eines Ent-
schadigungsfalles, die flr die Anmeldung eines Ent-
schadigungsanspruchs notwendigen Formulare ver-
offentlicht werden. Das EAS-S kann auch andere In-
formationen veroffentlichen, die es fir den ST, die
Offentlichkeit, Aufsichtsbehdrden oder Anleger we-
sentlich halt.

(2) Die EAS veroffentlicht und aktualisiert auf Basis
von Informationen und Mitteilungen des ST auf ihrer
Webseite entsprechende Informationen zu Beginn
und Ende des Teilnahmevertrages des ST, Firma,
dem Segment und der HR-Registernummer in einer
Teilnehmerliste. Relevante Teilnehmerinformatio-
nen wie wichtige Formulare, Mustervorlagen und
andere Dokumente werden liber einen geschiitzten
Teilnehmerbereich publiziert, zu welchem der ST
mittels Login Zugang erhalt.

11. Mitteilungen zwischen dem Segmentteilneh-
mer und dem EAS-S

(1) Mitteilungen an das EAS-S sind an folgende Ad-
resse zu richten:

Einlagensicherungs- und
Anlegerentschédigungs-Stiftung SV
Austrasse 46

LI-9490 Vaduz

E-Mail: mitteilung@eas-liechtenstein.li
(2) Mitteilungen an den ST sind an die im Teilnah-
mevertrag oder spater in einer schriftlichen Mittei-

lung angegebenen Adresse zu richten.

(3) Der ST und das EAS-S akzeptieren Mitteilungen,
rechtsgeschaftliche Erklarungen und Rechnungen in
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Form der elektronischen Kommunikation (bspw. per
E-Mail). Der ST hat eine E-Mail-Adresse bekannt zu
geben.

(4) Jede Partei ist fir ihre elektronische Kommuni-
kation selbst verantwortlich und trifft angemessene,
dem aktuellen Stand der Technik und den regulato-
risch vorgegebenen Sicherheitsstandards entspre-
chende Vorkehrungen fiir eine sichere und fehler-
freie Kommunikation.

(5) Die EAS st berechtigt, fiir die elektronische Kom-
munikation zwischen EAS-S und ST, insbesondere
zur elektronischen Ubermittlung betriebsgeheimnis-
relevanter Daten, personenbezogener Daten oder
sonstiger vertraulicher oder sensibler Informatio-
nen, die Nutzung einer webbasierten Datenaus-
tauschplattform vorzusehen. Diesfalls hat die elekt-
ronische Kommunikation grundsatzlich iber diese
Plattform zu erfolgen, wenn nicht eine E-Mail-Kom-
munikation aus Griinden der Dringlichkeit, der feh-
lenden Vertraulichkeit oder aufgrund allgemeiner
Kommunikation an spezifisch festgelegte Adressa-
ten opportun erscheint.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

12.1 Anwendbares Recht

Fiir den Teilnahmevertrag und diese AVB gilt liech-
tensteinisches Recht.

12.2 Gerichtsstand

Fiir Klagen des ST gegen das EAS-S ist ausschliesslich
das Firstliche Landgericht in Vaduz zustandig. Das
gilt auch fir etwaige Klagen gegen andere Segmente
oder das EAS-Kernvermoégen, wobei auf die aus-
schliessliche Haftung des EAS-S gemadss Art. 6 der
Statuten verwiesen wird.

12.3 Schiedsverfahren fir ST bei Einwdnden

Bei Streitigkeiten zwischen einem oder mehreren
STs und dem EAS-S aufgrund von Einwanden eines
oder mehrerer ST gegen die vom EAS-S berechneten
Beitrage, Sonderbeitrage und Sicherungsbetrage ist
die Revisionsstelle der EAS zwecks Uberpriifung der
Berechnungen beizuziehen. Bestatigt die Revisions-
stelle die Richtigkeit der Berechnungen, so werden
diese grundsatzlich fir den ST definitiv verbindlich.
Kénnen Streitigkeiten auf diesem Wege nicht beige-
legt werden, rufen die Parteien ein Schiedsgericht
mit Sitz in Vaduz nach den Regeln der liechtensteini-
schen Industrie- und Handelskammer (Liechtenstein
Rules) an. Unabhangig vom Streitwert ist immer ein
Einzelschiedsrichter zustandig. Alle ST im EAS-S sind
Parteien im Verfahren. Der Einzelschiedsrichter hat
auf ein rasches Verfahren zu achten und nach Mog-
lichkeit binnen 3 Monaten ab seiner Bestellung das
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Verfahren abzuschliessen und die schriftliche Ent-
scheidung zuzustellen. Die Fristen nach den Liech-
tenstein Rules kann er nach Ermessen verkiirzen. Ab-
weichend von den Liechtenstein Rules gilt, dass
elektronische Kommunikation per E-Mail auch ohne
spezielle Verschlisselung zuldssig ist und vom
Schiedsrichter vorgeschrieben werden kann. Die
Konventionalstrafe nach Art. 29.7 der Liechtenstein
Rules ist nicht anwendbar. Der Einzelschiedsrichter
kann eine Gruppe von ST mit gleicher oder sehr ahn-
licher Interessenslage auffordern, einen gemeinsa-
men Vertreter zu benennen. Kommen sie dem nicht
nach, entfallt ihr Anspruch auf Kostenersatz.

13. Sonstige Vertragsbestimmungen

(1) Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen
dieser AVBs unwirksam oder ungiiltig werden oder
sollte die AVBs eine Liicke aufweisen, bleibt die Gul-
tigkeit der Ubrigen Bestimmungen dieses Vertrages
dadurch unberiihrt. Die ungtltigen oder unwirksa-
men Bestimmungen sind so auszulegen oder zu er-
setzen, dass sie dem erstrebten Zweck der vorliegen-
den AVBs am ehesten entsprechen. Das gleiche soll
im Falle einer Vertragslicke gelten. (Salvatorische
Klausel)

(2) Die EAS mdchte sicherstellen, dass sie ihren ge-
setzlichen Auftrag bestmoglich erfiillen kann und in
der Offentlichkeit oder bei Anlegern eine ausrei-
chende und korrekte Information Uber die Voraus-
setzungen und den Umfang einer moglichen De-
ckung bzw. Entschadigung durch das EAS-System
entsteht. Das EAS-S bestimmt Formulierungen, die
der ST in seiner standardisierten oder allgemeinen
Kommunikation mit der Offentlichkeit oder Kunden
(Werbebroschiiren, Webseite, Prospekte etc.) ver-
wenden darf. Der ST unterlasst es, andere Formulie-
rungen oder Hinweise betreffend das EAS-S zu ver-
wenden, noch wird er anders lautende Hinweise
Dritter mit Bezug auf ihn dulden. Ebenso unterlasst
der ST unrichtige oder irreflihrende Angaben im Ge-
schaftsverkehr Uiber das EAS-System und allfallige
Entschadigungsanspriiche von Anlegern. Art. 48 Abs.
5 EAG bleibt vorbehalten.

Vaduz, am 27. November 2025
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	1. Definitionen
	(1) Für diese Allgemeinen Vertragsbedingungen und den Anschlussvertrag gelten die jeweils geltenden gesetzlichen Begriffsbestimmungen sowie:
	a. Anlagen: Gelder oder Finanzinstrumente, die ein Anleger in Zusammenhang mit erbrachten oder vertraglich vereinbarten, von der FMA ihrer Zulassungskategorie nach bewilligungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen des ST anvertraut hat und bezüglich ...
	l. maximale Deckungssumme pro Anleger: CHF 30'000.-- oder Gegenwert in einer anderen Währung.
	m. ST: Der Segmentteilnehmer. Gemäss Art. 13 der EAS-Statuten sind dies Wertpapierfirmen mit einer Bewilligung der FMA sowie inländische Zweigniederlassungen solcher Unternehmen mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die Wertpapierdienstleistung...
	b. Anleger: Personen, die Forderungen aus Anlagen gegen den ST haben, vorbehaltlich Art. 39 Abs. 4 EAG.
	c. AVBs: Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen.
	n. Segmentreglement: Reglement der EAS über die Rechte und Pflichten der ST im entsprechenden EAS-S.
	d. EAG: Gesetz vom 27. Februar 2019 über die Einlagensicherung und Anlegerentschädigung bei Banken und Wertpapierfirmen (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz).
	e. EAS-System: Das Anlegerentschädigungssystem, das durch diese Allgemeinen Vertragsbedingungen, den Teilnahmevertrag und die internen Regelungen der Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV besteht.
	f. EAS-S: Das Segment der Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV, für welches der Teilnahmevertrag abgeschlossen wird bzw. die Stiftung, die im Rahmen des betreffenden Segments handelt. Entschädigungsanspruch: Anspruch des. Anlegers...
	g. Entschädigungsfall: liegt vor, wenn der ST aus einem der in Art. 36 Abs. 1 genannten Gründe nicht nur vorübergehend nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen aus den Forderungen der Anleger nachzukommen.
	h. EWR: Der durch das Abkommen vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum in der jeweils geltenden Fassung gebildete Europäische Wirtschaftsraum.
	i. Finanzinstrumente: Die in Anhang 1 Abschnitt C WPFG aufgeführten Instrumente.
	j. FMA: Die liechtensteinische Finanzmarktaufsicht gemäss FMAG.

	(2) Soweit eine in diesen AVB vorgenommene Begriffsbestimmung über eine zulässige Konkretisierung der gesetzlichen Definition hinausgeht oder von dieser abweicht, geht die gesetzlichen Begriffsdetermination vor.

	2. Parteien
	2.1 Segment als Vertragspartner (EAS-S)
	(1) Die Einlagensicherungs- und Anlegerentschädi-gungs-Stiftung SV (EAS) ist eine segmentierte Verbandsperson im Sinne der Art. 243 ff. PGR. Die Segmente sind:
	a. "Banken" für Banken nach dem BankG
	b. "Wertpapierfirmen" für Wertpapierfirmen nach dem WPFG
	c. "Vermögensverwalter" für Vermögensverwal-tungsgesellschaften nach dem VVG
	d. "Verwaltungsgesellschaften/AIFMs" für Verwal-tungsgesellschaften nach dem UCITSG und Manager für alternative Investmentfonds nach dem AIFMG, sofern diese über eine Bewilligung zur individuellen Portfolioverwaltung verfügen.

	(2) Der Teilnahmevertrag wird immer und ausnahmslos durch das EAS-S beschränkt auf und im Rahmen allein jenes Segmentes nach Abs. (1) geschlossen, hinsichtlich welchem der Segmentteilnehmer von der FMA lizenziert ist. Unter keinen Umständen ist der Te...
	(3) Diese AVBs gelten für das Segment «Wertpapierfirmen», also STs, die über eine Zulassung der FMA nach Art. 5 ff. WPFG verfügen bzw. diese beantragt haben.
	(4) Zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags sowie für regulatorische und administrative Zwecke kann das EAS-S Dritte beiziehen. Die Beauftragung Dritter führt nicht zur Stellung des Dritten als Vertragspartei. Das EAS-S bleibt auch bei Beizug Dritter ...
	(5) Integraler Bestandteil des Teilnahmevertrages und dieser AVB sind das jeweils gültige Segmentreglement sowie die Statuten der EAS.

	2.2 Segmentteilnehmer (ST)
	(1) Der Segmentteilnehmer ("ST") ist das Mitgliedsinstitut, das den Teilnahmevertrag abgeschlossen hat. Das schliesst alle Zweigniederlassungen des ST in anderen EWR-Mitgliedsstaaten ein. Zweigniederlassungen ausserhalb des EWR und die von diesen entg...
	(2) Anleger können sich nicht auf Statuten, das Segmentreglement oder diese AVB’s berufen und hieraus Rechtsansprüche gegenüber dem EAS-S ableiten. Anleger können insbesondere vom EAS-S nicht die Einhebung bestimmter Beiträge, Sonderbeiträge und Gebüh...
	(3) Die Ansprüche der Anleger gegen das EAS-S richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Prüfung derselben erfolgt durch das EAS-S nach der Business Judgement Rule, ohne dass der Anleger einen Anspruch darauf hat, dass das Ergebnis bei ander...


	3. Vertragsdauer
	3.1 Beginn
	Die Rechte und Pflichten aus dem Teilnahmevertrag beginnen mit Vertragsabschluss (Vertragsdatum), spätestens jedoch mit Zulassungserteilung der FMA bzw. Eintrag in das Handelsregister. Der Beginn oder das aufrechte Vertragsverhältnis wird dem ST vom E...

	3.2 Kündigung
	(1) Der ST kann den Teilnahmevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn das EAS-System von der FMA nicht (mehr) als ein ausreichendes System im Sinne von Art. 34 Abs. 1 EAG anerkannt wird.
	(2) Beide Parteien können den Vertrag mit einer Frist von 12 Monaten mittels eingeschriebenen Briefes ordentlich kündigen, wobei das EAS-S die Zustimmung der FMA einholt. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn der ST die Gebühren trotz Mahnung nicht ...
	(3) Kommt der ST seinen Verpflichtungen in schwerwiegender Weise und trotz wiederholter Aufforderung des EAS-S nicht nach (grobe Vertragsverletzung), kann das EAS-S den ST mit Zustimmung der FMA mit einer Frist von mindestens einem Monat ausserordentl...

	3.3 Ende
	(1) Wurde der Teilnahmevertrag gekündigt, endet der Vertrag nach Ablauf der Kündigungsfrist und Zustellung der schriftlichen Ausschlussmitteilung durch das EAS-S an den ST, wobei das EAS-S wiederum vorgängig die Zustimmung der FMA einholt.
	(2) Die gesetzlich vorgesehene Deckung bleibt weiterhin aufrecht, bis
	a. der ST einem neuen, von der FMA anerkannten Anlegerentschädigungssystem iSd EAG angehört oder
	b. der ST alle Anlegerforderungen vollständig abgebaut hat.
	(3) Fusioniert ein ST mit einem anderen ST, sind beide nur mehr als eine Einheit zu betrachten und nur mehr als solche gebührenpflichtig. Als Stichtag gilt der Handelsregistereintrag.
	(4) Erlischt die Bewilligung bzw. Zulassung des ST oder wird diese entzogen, bleibt der Teilnahmevertrag und damit die gesetzlich vorgesehene Deckung für die bis zu diesem Zeitpunkt gehaltenen Anlagen nach Massgabe des Art. 35 Abs. 5 EAG bis zur Beend...
	(5) Endet der Teilnahmevertrag, sind nur jene bis zu diesem Zeitpunkt beim ST verwalteten Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen durch das EAS-S für eine Entschädigung berechtigt.

	3.4 Mitteilung an die FMA
	(1) Kommt der ST seinen Verpflichtungen gegenüber dem EAS-S nicht nach, hat das EAS-S diesen unter Beachtung von Art. 6 Bst. d des Segmentreglements in geeigneter Weise zur Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen aufzufordern. Ko...
	(2) Das EAS-S informiert die FMA über die Kündigung und das Ende des Teilnahmevertrages.


	4. Gebühren und Beiträge
	4.1 Allgemein
	(1) Der ST ist zur Zahlung folgender Gebühren und Beiträge verpflichtet:
	a. einer einmaligen Eintrittsgebühr (Punkt 4.2)
	b. einer jährlichen Verwaltungsgebühr (Punkt 4.3)
	c. dem jährlichen Beitrag in das jeweilige EAS-S bis zur Erreichung der Zielausstattung, bestehend aus dem Sockelbeitrag und dem variablen Anteil (Punkt 4.4) sowie
	d. anlassbezogen Sonderbeiträge (ex-post) in das jeweilige EAS-S bei Eintritt eines Entschädigungsfalls (Punkt 4.4)

	(2) Die Eintrittsgebühr, die Verwaltungsgebühr, die Beiträge und Sonderbeiträge sowie deren Sicherstellung sind im Segmentreglement geregelt, soweit keine separate Regelung in diesen AVBs getroffen wurde. Die Regelung ist rein vertragsrechtlicher Natu...

	4.4 Beiträge und Sonderbeiträge
	(1) Der ST schuldet nach Massgabe des Art. 34 Abs. 2 EAG, Art. 21 der Statuten und Art. 8 des jeweiligen Segmentreglements jährlich Beiträge (ex ante) im Umfang von mindestens CHF 250.00 bis zur Erreichung oder Wiedererreichung der vom EAS-S festgeleg...
	(2) Bei Erreichung der geplanten Zielausstattung kann das EAS-S die Einhebung von Beiträgen aussetzen.
	(3) Der zu leistende Beitrag wird jährlich anhand der eingereichten und geprüften Summe gedeckter Anlegerforderungen ermittelt und durch den Stiftungsrat bzw. die von ihm beauftragte Geschäftsstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen sowie dem jewei...
	(4) Reichen bei Eintritt eines Entschädigungsfalls die bereits vereinnahmten Beiträge nicht aus, um Ansprüche von Anlegern sowie die administrativen Kosten aus der Durchführung des Entschädigungsverfahrens (Entschädigungskosten) im jeweiligen Segment ...

	4.5 Beitragsermittlung und Meldepflichten
	(1) Grundlage für die rechtsverbindliche Festsetzung der Zielausstattung des EAS-S, der individuellen Beiträge, Sonderbeiträge und Gebühren bilden die vom ST an das EAS-S mitgeteilten Informationen.
	(2) Der ST ist gemäss Art. 22 Bst. b und c der Statuten verpflichtet, bis spätestens 30. Juni jedes Kalenderjahres dem EAS-S vorzugsweise elektronisch nach Massgabe von Art. 6 und Anhang B des jeweiligen Segmentreglements die dort genannten Informatio...
	 Anzahl der Kundenbeziehungen mit nicht-professionellen Anlegern per 31. Dezember des Vorjahres.
	 Summe der gedeckten Anlegerforderungen per 31. Dezember des Vorjahres.

	(3) Für die Ermittlung der erstattungsfähigen und gedeckten Anlegerforderungen der einzelnen Anleger durch den ST bzw. durch das EAS-S gelten neben den gesetzlichen Bestimmungen die Bestimmungen nach Art. 16 bis 18 der Statuten sowie Art. 6 und Anhang...
	(4) Der ST hat eine schriftliche, an das EAS-S gerichtete, vorbehaltslose Bestätigung seiner Revisionsstelle beizulegen, die bestätigt,
	a. dass die mitgeteilten Informationen zur Anzahl Anleger sowie der Summe gedeckter Anlegerforderungen korrekt sind. Wenn der ST gemäss seiner finanzmarktrechtlichen Lizenz keine Vermögenswerte entgegennehmen darf, hat die Revisionsstelle auch zu best...
	b. der ST im Sinne des Art. 6 und Anhang B des jeweiligen Segmentreglements alle notwendigen Vorkehrungen getroffen hat, welche ihn dazu befähigen, jederzeit, insbesondere zur Vorbereitung bzw. bei Eintritt eines Entschädigungsfalls im Sinne von Art. ...


	4.6 Fälligkeit und Verzug
	(1) Die Eintrittsgebühr wird bei Vertragsunterzeich-nung in Rechnung gestellt und ist binnen 30 Tagen ab Vertragsbeginn (Punkt 3.1) fällig.
	(2) Die Verwaltungsgebühren sowie die Beiträge werden jährlich vom EAS-S in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungstellung zur Zahlung fällig.
	(3) Sonderbeiträge (ex post) sind nach Eintritt des Entschädigungsfalls unverzüglich nach der ersten schriftlichen Aufforderung des EAS-S zur Zahlung fällig.
	(4) Wenn nicht binnen 14 Tagen ab Erhalt der Rechnung begründete Einwände gegen die Richtigkeit der Gebühren, Beiträge oder Sonderbeiträge beim EAS-S einlangen, gelten die darin in Rechnung gestellten Beträge als vom ST anerkannt.
	(5) Bei Zahlungsverzug hat das EAS-S den säumigen ST zu mahnen und bei erneutem fruchtlosem Ablauf der Nachfrist gegenüber der FMA unverzüglich anzuzeigen (Art. 50 Abs. 1 i.V.m. Art. 33 Abs. 1 EAG).
	(6) Bei Verzug kann das EAS-S Verzugszinsen gemäss Art. 336b ADHGB verrechnen. Verzug mit der Meldung gemäss Punkt 4.5 gilt als Verzug mit der späteren Zahlung und wird für die Zwecke des Zinslaufs zusammengerechnet.

	4.7 Verwendung der Gebühren und Beiträge
	(1) Die Gebührenverwendung richtet sich nach den EAS-Statuten und dem jeweiligen Segmentreglement. Generell fliessen Eintritts- und Verwaltungsgebühren an das Kernvermögen zur Deckung von operativen Kosten der EAS.
	(2) Beiträge und Sonderbeiträge dienen der Finanzierung des Segmentvermögens bzw. der Zahlung von Entschädigungsfällen sowie der Deckung der Abwicklungskosten im Rahmen des betroffenen EAS-S. Die Details regelt das jeweils gültige Segmentreglement.
	(3) Beim EAS-S eingehende Teilzahlungen sind zuerst auf die Eintrittsgebühr, dann auf die Verwaltungsgebühr, und zuletzt auf die Beiträge anzurechnen.

	4.8 Gebühren und Beiträge bei Kündigung
	(1) Auch im Fall einer Kündigung sind die Gebühren, Beiträge und Sonderbeiträge, wie auch die dazu erforderlichen Meldungen, solange beizubringen, bis der Vertrag nach Ziff. 3.3. dieser AVB’s endet.
	(2) Im Jahr der Kündigung bereits bezahlte Gebühren oder Beiträge werden nicht zurückerstattet.


	5. Deckungsumfang sowie Ermittlung der erstattungsfähigen und gedeckten Anlegerforderungen durch den ST
	5.1 Deckungsumfang
	(1) Der ST hat gegenüber dem EAS-S einen Anspruch auf Gewährung des gesetzlichen Deckungsschutzes gegenüber seinen Kunden (Anlegern), mithin Entschädigung der gedeckten Anlegerforderungen bis zur maximalen Deckungssumme pro Kunde, wenn nach den gesetz...
	(2) Deckung durch das EAS-S wird gewährt für jene Anlagen bzw. Anlegerforderungen, welche bis zum Eintritt des Entschädigungsfalls bzw. Eintritt der Rechtswirkungen des Konkurses durch den ST entgegengenommen wurden oder entstanden sind. Zinsen, die b...
	(3) Dem Anleger steht gegenüber dem EAS-S ein gesetzlicher Anspruch gemäss Art. 40 EAG zu. Der Anspruch gegenüber dem EAS-S ist subsidiär zu Ansprüchen gegenüber anderen Anlegerentschädigungssystemen.
	(4) Zur Klarstellung wird festgehalten, dass insbesondere in folgenden Fällen kein Anspruch auf Entschädigung durch das EAS-S besteht:
	a. wenn der Anleger wissentlich Finanzinstrumente erwirbt, deren Vertrieb an ihn nicht zulässig ist, beispielsweise nur durch institutionelle oder professionelle Anleger erworben werden dürfen,
	b. die Finanzinstrumente nur vorübergehend nicht übertragbar sind, wenn auch für längere Zeit, aber Aussicht besteht, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt übertragen werden können,
	c. die Übertragung aus Gründen scheitert, die in der Sphäre des Anlegers liegen (inkl. technische oder rechtliche Hindernisse),


	5.2 Berechnung
	(1) Als erstattungsfähig gilt das Erfüllungsinteresse des Anlegers, niemals der entgangene Gewinn. Zur Berechnung werden sämtliche Forderungen des Anlegers gegen den ST zusammengerechnet, unabhängig von der Anzahl bestehender Wertpapierdienstleistunge...
	(2) Die Ermittlung der erstattungsfähigen und gedeckten Anlegerforderungen erfolgt nach den gesetzlichen sowie den in Anhang B des jeweiligen Segmentreglements niedergelegten Grundsätzen. Berechnungen zur Saldoermittlung (u. a. Fremdwährungsumrechnung...
	(3) Zur Berechnung der Höhe der Anlegerforderungen ist nach Art. 39 Abs. 6 EAG eine wirtschaftliche Nettobetrachtung aus der Sicht des Anlegers anzustellen, die alle Zahlungen oder Ersatzleistungen, aus welcher Quelle auch immer, berücksichtigt (Versi...
	(4) Für die Berechnung wird insbesondere auf  Art. 39 Abs. 2 bis 4 EAG verwiesen. Forderungen im Zusammenhang mit einer gemeinsamen Anlage, über die zwei oder mehr Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft, Sozietät, Vereinigung oder von Zusa...
	(5) Wurde ein Anleger mit seinem Wissen als professioneller oder institutioneller oder im Gegenteil als nicht-professioneller oder nicht-institutioneller Anleger vom ST eingestuft, so gilt diese Einstufung unwiderlegbar auch für den Zweck des Teilnahm...
	(6) Für die korrekte Beurteilung der Erstattungsfähigkeit sowie Deckung durch das EAS-S ist grund-sätzlich der ST verantwortlich. Im Entschädigungsverfahren darf sich das EAS-S in der Regel auf die vom ST übermittelten Informationen und Daten abstütze...

	5.3 Feststellung der Forderung gegenüber ST
	(1) Der Bestand und die Höhe der Forderung Anlegers gegen den ST ergeben sich aus Summe der Depotwerte, welche per Stichtag für den Anleger gehalten, verwahrt oder verwaltet werden. Die Frage der Erstattungsfähigkeit und Deckung bleiben hiervon unberü...
	(8) Liegt eine gerichtliche oder behördliche Entscheidung vor, die dem Anleger den Bestand oder die Höhe der Forderung gegenüber dem ST ganz oder teilweise abspricht (Zivilurteil, Adhäsionsurteil), hat das EAS-S die Entscheidung zugrunde zu legen, una...
	(2) Anleger müssen ihre Forderungen binnen sechs (6) Monaten nach Eintritt des Entschädigungsfalls schriftlich anmelden, andernfalls erlischt ein Entschädigungsanspruch, es sei denn, der Anleger war durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereig...

	5.4 Befriedigung von Rückgriffsansprüchen
	(1) Spätestens mit Eintritt des Entschädigungsfalls überlässt das EAS-S dem ST eine vorläufige Kostenaufstellung der administrativen Kosten des Entschädigungsfalls (Kostenschätzung).
	(2) Zum Nachvollzug der gesetzlichen Subrogation des EAS-S in Höhe der von ihm geleisteten Zahlungen an Anleger gegenüber dem ST nach Art. 41 EAG stellt das EAS-S dem ST periodisch Buchungsinformationen über die von der Sicherungseinrichtung geleistet...
	(3) Der nach Massgabe von Art. 14 des jeweiligen Segmentreglements bestehende Rückgriffsanspruch des EAS-S gegenüber dem ST in Höhe der nachgewiesenen Entschädigungskosten ist vom EAS-S unter Beifügung aussagekräftiger Dokumente darzulegen und gegenüb...
	(4) Das EAS-S kann vom ST verlangen, etwaige Ansprüche aus Versicherungen oder gegenüber haftenden Dritten im Zusammenhang mit dem Entschädigungsfall sowie erhaltene Leistungen daraus schriftlich offenzulegen und an das EAS-S abzutreten, soweit die Rü...
	(5) Erhält das EAS-S später aufgrund dieser Abtretungen Vermögenswerte, deren Gegenwert den Auszahlungsbetrag übersteigen, steht dieser Betrag dem ST zu. Ein Saldo zugunsten des ST wird treuhänderisch für diesen gehalten und ist umgehend auszuzahlen.


	6.  Pflicht zur Zusammenarbeit und Informationserhebung
	(1) Der ST ist nach Massgabe von Art. 35 Abs. 4 EAG, Art. 22 der Statuten und Art. 4(a) i.V.m. Art. 6 des jeweiligen Segmentreglements betreffend die Pflicht zur Zusammenarbeit und Informationserhebung zur umfassenden Kooperation verpflichtet. Die Mit...
	b. den in Anhang B des Segmentreglements festgelegten Meldepflichten uneingeschränkt nachzukommen
	c. alle notwendigen Vorkehrungen und Vorbereitungsmassnahmen zu treffen, welche ihn dazu befähigen, zur Vorbereitung oder bei Eintritt eines (drohenden) Entschädigungsfalls im Sinne von Art. 15 (b) der Statuten innerhalb der von der EAS definierten Fr...
	(2) Die Pflicht zur Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf die vom EAS-S bezeichneten Auftragsverarbeiter.
	(3) Der ST hat durch angemessene organisatorische und technische Massnahmen die Resilienz der für die Erstellung der Anlegerdatei notwendigen Systeme und Ressourcen auch in Stresssituationen (z. B. Ausfall der Kernapplikation oder von Mitarbeitenden) ...
	(4) Solange nicht sämtliche Wertpapierdienstleistungen beendet worden sind, also Depotwerte an die Anleger zurückgegeben oder Gelder ausgezahlt bzw. deren Verwaltung beendet wurde, hat der ST gestützt auf die gesetzlichen und statutarischen Bestimmung...
	a. Aufrechterhaltung der Fähigkeit, jederzeit eine Anlegerdatei zustellen zu können
	b. Erfüllung der ordentlichen Meldepflichten
	c. Beitragspflicht
	d. Leisten der Teilnahmegebühren
	e. Unterstützungspflicht im Entschädigungsfall

	(7) In einem Entschädigungsfall oder zur Vorbereitung eines (drohenden) Entschädigungsfalls stellt der ST oder von ihm bzw. aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Entscheidung eingesetzte Dritte für das EAS-S sicher, dass
	a. die für das EAS-S tätigen oder beauftragten Personen, soweit notwendig, Zugang zu seinen Räumlichkeiten erhalten und
	b. diese Personen auf die für die Entschädigung notwendigen Informationen und Unterlagen des ST zugreifen können; hierzu zählt auch der Zugang zu Kundendaten im elektronischen Archivsystem und sonstigen Umsystemen, soweit dies für die gesetzliche Aufg...
	c. Personal, Büroeinrichtungen und Datenverarbeitungssysteme des ST gemäss Vorgaben des EAS-S unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden;
	d. eine jederzeitige stichtagsbezogene Ermittlung der erstattungsfähigen Anlegerforderungen möglich und sichergestellt ist;
	e. verantwortliche Personen dem EAS-S mitgeteilt werden (zuständige Person sowie Stellvertreter); dies gilt auch für die Zutrittsberechtigung sowie Zugang zu den IT-Systemen des ST (Security, IT Security etc.);
	f. eine spezifische E-Mailadresse für die Durchführung des Entschädigungsfalls sowie den Kommunikationsweg mit dem ST festgelegt und der EAS mitgeteilt wird;
	g. die Kommunikation für den (drohenden) Entschädigungsfall mit der EAS abgestimmt wird; hierzu stellt das EAS-S eine mit der FMA abgestimmte Erstkommunikation für den Zeitpunkt des Eintritts des Entschädigungsfalls zur Verfügung, welche der ST auf de...
	h. auf Anforderung Informationen, die zur Kontrolle des Entschädigungsfortschritts notwendig sind, unverzüglich zur Verfügung gestellt werden.

	Befindet sich der ST im Konkurs, ist den Anforderungen nach Ziff. (4) Bst. a, d und e vollumfänglich nachzukommen.
	(5) Das EAS-S ist berechtigt, zur Bewertung der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Entschädigungsfalls auf Basis der Mitteilung der FMA nach Art. 36 Abs. 4 EAG zwecks ergänzender Sachverhaltsklärung zusätzliche Informationen beim ST einzuholen, um...
	a. Aktuelle Anlegerdatei in anonymisierter Form und nach vorgegebenem Raster;
	b. Liste aufsichtlicher Sondermassnahmen inkl. Kopien von entsprechenden FMA-Verfügungen, welche innerhalb der letzten zwei (2) Jahre dem ST zugestellt wurden.
	c. Folgende finanzielle Informationen:
	(i) Monatsabschluss (Bilanz/ER) per Monatsende des vor der Mitteilung der FMA nach Art. 36 Abs. 4 EAG liegenden Datums;
	(ii) Informationen zur Liquiditätsausstattung und -planung;
	(iii) Dokumentation zur letztmaligen Positionsbewertung zu Liquidationswerten (Liquidationsbilanz) inkl. Bericht der Revisionsstelle;

	(6) Das EAS-S ist zur Vorbereitung eines (drohenden) Entschädigungsfalls berechtigt, mittels Anordnung eine Sonderprüfung zur Validierung der Anlegerinformationen des ST vorzunehmen oder durch sie beauftragte Personen (Prüfer) vornehmen zu lassen. Ein...
	(8) Das EAS-S ist berechtigt gegenüber dem ST bzw. von ihm oder behördlich oder gerichtlich eingesetzten Dritten im (drohenden) Entschädigungsfall die Pflicht zur Zusammenarbeit durch Anordnung weitergehend zu konkretisieren.

	7. Gesetzliche Informationspflichten
	(1) Anlegern ist nach Massgabe von Art. 48 EAG und Art. 22 (a) der Statuten ausreichende Information zur Sicherungseinrichtung sowie zum Umfang, zur Deckung und den Voraussetzungen der Anlegerentschädigung durch den ST zur Verfügung zu stellen. Der ST...
	(2) Der ST hat Anleger vor Vertragsabschluss darüber zu informieren, dass Verbindlichkeiten gegenüber dem ST bei der Berechnung der gedeckten Anlegerforderungen berücksichtigt werden (Aufrechnung; Nettobetrachtung).

	8. Geheimhaltung und Datenschutz
	(5) Das EAS-S ist mit der Aufnahme des ST berechtigt, personenbezogene Daten von Organwaltern, Vertretern bzw. Mitarbeitenden des ST im Rahmen der Erfüllung seines gesetzlichen Auftrages nach Art. 6 Abs. 1 Bst c DSGVO sowie zur Erfüllung von vertragli...
	(1) Die EAS und von ihr beauftragte Dritte sowie ihre Organe und Mitarbeitenden haben sämtliche Tatsachen, die ihnen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages vom ST anvertraut oder zugänglich gemacht worden sind, vertraulich zu behandeln, soweit deren...
	a. aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorschriften oder
	b. aufgrund gerichtlicher oder behördlicher Entscheide oder
	c. zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen (bspw. zur Rechtsverteidigung)
	notwendig sind.

	(6) Das EAS-S ist berechtigt, unter Anwendung des aktuellen Stands der Technik, der notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmassnahmen und Sicherstellung der geltenden Sicherheits- und Qualitätsstandards personenbezogene und geschäfts...
	(2) Das EAS-S hat unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen Informationen und Daten, die ihm aufgrund seiner Tätigkeit anvertraut oder zugänglich gemacht werden, vertraulich zu behandeln, soweit nicht die Übermittlung solcher Informationen und Da...
	(3) Jegliche Informationen, Daten, Unterlagen oder Dokumente - ungeachtet dessen, ob diese explizit als vertraulich gekennzeichnet sind und unabhängig von der Form (z.B. schriftlich, mündlich, elektronisch, als vollständiges Dokument oder auszugsweise...

	9. Vertragsänderung
	9.1 Generelle Vertragsänderungen
	Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass das Regelwerk und die Vertragsgrundlagen des Anlegerentschädigungssystems der EAS insgesamt aufgrund seiner Weiterentwicklung, der gesammelten Erfahrung, der Bedürfnisse des Marktes oder aufgrund von Änderungen i...

	9.2 Änderung der AVB
	Das EAS-S kann diese AVB einseitig ändern. Die geänderten AVB werden an den ST versandt und gleichzeitig auf der Webseite der EAS publiziert. Die Änderung gilt als vom ST genehmigt, wenn der ST nicht binnen vier (4) Wochen ab Publikation auf der EAS-W...


	10. Veröffentlichungen
	(1) Das EAS-S wird dafür sorgen, dass die jeweils geltenden Statuten und Vertragsbedingungen (Musterteilnahmevertrag, AVBs) und, bei Eintritt eines Entschädigungsfalles, die für die Anmeldung eines Entschädigungsanspruchs notwendigen Formulare veröffe...
	(2) Die EAS veröffentlicht und aktualisiert auf Basis von Informationen und Mitteilungen des ST auf ihrer Webseite entsprechende Informationen zu Beginn und Ende des Teilnahmevertrages des ST, Firma, dem Segment und der HR-Registernummer in einer Teil...

	12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
	12.1 Anwendbares Recht
	Für den Teilnahmevertrag und diese AVB gilt liechtensteinisches Recht.

	12.2 Gerichtsstand
	Für Klagen des ST gegen das EAS-S ist ausschliesslich das Fürstliche Landgericht in Vaduz zuständig. Das gilt auch für etwaige Klagen gegen andere Segmente oder das EAS-Kernvermögen, wobei auf die ausschliessliche Haftung des EAS-S gemäss Art. 6 der S...

	12.3 Schiedsverfahren für ST bei Einwänden
	Bei Streitigkeiten zwischen einem oder mehreren STs und dem EAS-S aufgrund von Einwänden eines oder mehrerer ST gegen die vom EAS-S berechneten Beiträge, Sonderbeiträge und Sicherungsbeträge ist die Revisionsstelle der EAS zwecks Überprüfung der Berec...


	11. Mitteilungen zwischen dem Segmentteilnehmer und dem EAS-S
	(1) Mitteilungen an das EAS-S sind an folgende Adresse zu richten:
	(2) Mitteilungen an den ST sind an die im Teilnahmevertrag oder später in einer schriftlichen Mitteilung angegebenen Adresse zu richten.
	(3) Der ST und das EAS-S akzeptieren Mitteilungen, rechtsgeschäftliche Erklärungen und Rechnungen in Form der elektronischen Kommunikation (bspw. per E-Mail). Der ST hat eine E-Mail-Adresse bekannt zu geben.

	13. Sonstige Vertragsbestimmungen
	(1) Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser AVBs unwirksam oder ungültig werden oder sollte die AVBs eine Lücke aufweisen, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages dadurch unberührt. Die ungültigen oder unwirksamen Bes...
	(2) Die EAS möchte sicherstellen, dass sie ihren gesetzlichen Auftrag bestmöglich erfüllen kann und in der Öffentlichkeit oder bei Anlegern eine ausreichende und korrekte Information über die Voraussetzungen und den Umfang einer möglichen Deckung bzw....


